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wichtigſte Rolle zukommt , hier alſo ſelbſt der beſte Wille der Staatsverwaltung unter Umſtänden
nichts ausrichtet , wenn ihm nicht die Einſicht und Bereitwilligkeit der Ortsgemeinde , die in Ver⸗
waltung ihrer örtlichen Angelegenheiten ſelbſtſtändig iſt , entgegen kommt . Es iſt dieſes Verhält⸗
niß für die Beurtheilung der örtlichen Zuſtände der Medizinalpolizei , insbeſondere in größeren
Städten , von weſentlichem Belang .

Um die medizinalpolizeilichen Aufgaben zu löſen , müſſen die Bedingungen der Geſundheiterkannt , die Urſache ihrer Störung ergründet und ſo die natürlichen Geſetze gefunden werden , nachwelchen die erwünſchten Zuſtände hergeſtellt werden . Die Kenntniſſe hievon können der Verwal —
tung nur durch Fachmänner verſchafft werden . Den eben erwähnten Staatsverwaltungsbehör⸗den ſtehen deshalb eigene mediziniſch-wiſſenſchaftlich gebildete Organe zur Seite , im Weſentlichenmit der Beſtimmung , die vollziehende Staatsgewalt in Erfüllung ihrer Aufgaben techniſch zuberathen und zu unterſtützen .

Mit ſolchen ſtaatsärztlichen Funktionen werden nur geprüfte Aerzte betraut , und ſchonſeit 1827 gilt der Grundſatz , daß nur diejenigen Aerzte eine Staatsanſtellung erwarten können ,die aus den geſammten Gebieten der Heilkunde geprüft ſind. Die mit Staatsdlknereigenſchaftangeſtellten Staatsärzte haben übrigens die gleiche allgemein rechtliche Stellung wie die Beamtender Staatsverwaltung überhaupt (Unwiderruflichkeit der Anſtellung , Penſionsrecht , Wittwenver⸗ſorgung ) .

1. Obermedizinalrath .
Als oberſtes techniſches Organ ward ſchon durch das erſte Organiſations⸗Edikt vom 4. Febr .1803 eine hauptſächlich aus Aerzten gebildete Sanitäts⸗C ommiſſion beſtellt , deren Ge⸗ſchäftskreis durch die das erſte Stück der Medizinal⸗Ordnung bildende „Conſtitution der General⸗Sa⸗nitätscommiſſion “ vom 3. Oktbr . 1803 geregelt wurde . Nach manchen unweſentlichen Modifikationen ,die wir übergehen können , erhielt dieſe Behörde unter der Benentung als GroßherzoglicherObermedizinalrath ihre neueſte , jetzt geltende Einrichtung durch die landesherrl . Verord —⸗nung vom 30 . Sept . 1864 ( Rgsbl . Nr . 56) . Unmittelbar dem Miniſterium des Innern unter⸗geordnet , beſteht ſeine Aufgabe im Weſentlichen darin , von allen in das Gebiet der Medizinal⸗und Veterinär - Polizei einſchlagenden Verhältniſſen und Zuſtänden fortlaufend Keuntniß zu nehmen ,um die oberen Staatsverwaltungsſtellen hierüber nicht nur auf deren Verlangen , ſondern auchſelbſt anregend techniſch zu berathen und ſo theils eine gedeihliche Wirkſamkeit der beſtehen⸗den Vorſchriften und Einrichtungen des Medizinalweſens , theils eine fortſchreitendeVerbeſſerungderſelben zu vermitteln . Die nähern Zuſtändniſſe in dieſer Hinſicht werden wir gelegentlich er⸗wähnen . Außerdem iſt derſelbe berufen, Vorſchläge zur Beſetzung erledigter ſtaatsärztlicher Stellenzu machen , über die Anerkennung der Berufsbefähigung der Kandidaten der Heilkunde und derPharmazie nach vorausgegangener Prüfung derſelben zu beſchließen, und endlich die erſtinſtanz⸗liche Handhabung der ſtaatlichen Disciplin über die praktiſchen Aerzte, Thierärzte und Apothekerauszuüben . Seiner gerichtsärztlichen Funktionen werden wir ſpäter gedenken .Der Obermedizinalrath theilt ſich zur Beſorgung dieſer feiner Geſchäfte in zwei Abthei⸗lungen , in jene für die Medizinal⸗Angelegenheiten und in jene für die Veterinär⸗Angelegenheiten,welche beide von einem juriſtiſch gebildeten Verwaltungsbeamten, als Vorſtand des Obermedizinal⸗
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raths dirigirt werden . Die Medizinal⸗Abtheilung beſteht aus fünf mediziniſch⸗wiſſenſchaftlich ge —

bildeten Räthen ( Obermedizinalräthen ) , welche bleibend mit Staatsdienerrechten angeſtellt ſind .

Zu Berathung wichtiger , das Hebammenweſen betreffenden Fragen ſollen die Kreisoberhebärzte

beigezogen werden .

Bei der Behandlung von Angelegenheiten , welche das Jutereſſe des geſammten Standes

der Aerzte, Thierärzte , und Apotheker berühren , hat der Obermedizinalrath den von den Aige -

hörigen des betreffenden Standes aus ihrer Mitte gewählten Ausſchuß zur Berathung beizu⸗

ziehen oder gutachtlich zu vernehmen , Disziplinarerkenntniſſe aber unter Zuzug und Mitwirkung

des Ausſchuſſes derjenigen Berufsklaſſe zu erlaſſen , welcher der Angeſchuldigte angehört .

Für die Beſorgung der Geſchäfte des Sekretariats und der Kanzlei iſt cin eigener Sekretär

und ein Kanzliſt beſtellt .
Die Zahl der geſammten Geſchäftseinläufe des Obermedizinalraths , welche ſämmtlich auch

ihre ſofortige Erledigung gefunden , betrug im Jahre

1865 1866 1867 1868 1869

3725 4317 4485 4288 3789 .

Die zur kollegialen Berathung geeigneten Geſchäfte werden in Verſammlungen der Mit —

glieder der betreffenden Abtheilungen ( Sitzungen ) erledigt , Beſchlüſſe anderer Art nur unter

Mitwirkung zweier Räthe und des Direktors . Die Zahl der Sitzungen der Medizinal - Abtheilung

betrug it . den genannten fünf Fahren :

22 23 24 19 2E

Vor dem Jahre 1862 wurden die Geſchäfte der Obermedizinalbehörde durch einen gleich —

falls mediziniſch⸗wiſſenſchaftlich gebildeten Direktor geleitet . Die ſeitdem beſtehende Einrichtung ,

wornach das Direktorium als Nebenfunktion einem ſtaatswiſſenſchaftlich gebildeten Verwaltungs⸗

beamten übertragen iſt, wurde ſchon hier und da , insbeſondere in ärztlichen Kreiſen in ihrer Zweck —

mäßigkeit bezweifelt , wie denn auch in der Literatur über Medizinalpolizei in der Frage , ob eine

derartige GeſchäftsLeitung zweckmäßiger einem Techniker oder einem juriſtiſch gebildeten Beamten

zu übertragen ſei , Streit beſteht . Das Kollegium des Obermedizinalraths ſteht nicht ; an , der

jetzt beſtehenden Einrichtung , von rein objektivem Standpunkte aus betrachtet , den Vorzug

zu geben . Der Obermedizinalrath iſt ſeinem Weſen nach eine Einrichtung zur Verwer -

thung mediziniſcher reſp . naturwiſſenſchaftlicher Kenntniſſe im praktiſthen Dienſte der öffent⸗

lichen Verwaltung . Die Ziele , deren Erreichung hiebei in Frage ſteht , ſind an ſich durch —

gehends Ziele der Staatsverwaltung als ſolcher und nicht der mediziniſchen Wiſſenſchaft .

Was Letztere der Staatsverwaltung leiſten ſoll , beſteht im Allgemeinen nur in der Dar —

legung der zur Erreichung jener adminiſtrativen Ziele führenden Mittel und Wege , inſoweit

diefe cine wiſſenſchaftliche Erkenntniß der gu beherrſchenden natürlichen Verhältniſſe gur Voraus⸗

ſetzung haben . Für kollegialiſche techniſche Erörterungen dieſer Art , ſowie die darauf zu gründen⸗

den Anträge und Vorſchläge gegenüber der Staatsverwaltung muß daher die leitende Mitwirkung

eines mit den Aufgaben und insbeſondere den Rechtsſchranken der Adminiſtration vertrauten Staats⸗

verwaltungsbeamten klärend , beſtimmend und förderlich wirken , ohne daß dadurch die freie Dar -

legung fachwiſſenſchaftlicher Erkenntniß und deren Geltendmachung irgendwie beeinträchtigt würde .
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Es mochte die frühere mediziniſch - techniſche Leitung berechtigt fein gu einer Beit , als das

Verhältniß der Aerzte zur Staatsverwaltung noch ein anderes geweſen , als die oberſte Medizi⸗

nalbehörde noch beſtellt war , um die Ausübung des ärztlichen Berufes ſelbſt ſoweit zu über⸗

wachen , daß ſie demſelben die Direktiven für ſeine Handlungsweiſe im einzelnen Falle , haupt⸗

ſächlich aber bei epidemiſchen und ſeuchenhaften Krankheiten zu geben berufen war . Wenn es aber

auch zu ihren Aufgaben gehört , Fragen , welche nur in der Entwicklung der mediziniſchen Wiſſen⸗

ſchaft ſich ergeben , aufzuwerfen , zur Entſcheidung vorzubereiten , ſei es über Urſache und Vorkom⸗

men gewiſſer Krankheiten , über deren Zuſammenhang mit beſtimmten Lebensweiſen , mit örtlichen

Gewohnheiten , über die Sterblichkeit durch einzelne Krankheiten , über Zunahme und Abnahme

derſelben , ſo werden ſolche vollſtändig in den Bereich der techniſchen Mitglieder fallende Fragen

doch ſchließlich nur in der Möglichkeit ihrer Verwerthung für die Staatsverwaltung zum Aus⸗

drucke kommen .

Den weſentlichen Inhalt der vom Obermedizinalrathe erledigten Geſchäfte werden wir , ſo⸗

weit geeignet , unter den entſprechenden Rubriken unſeres Berichts anzugeben nicht unterlaſſen .

2. Bezirksärzte .

Als untere techniſche Organe des Medizinalweſens wirken die Bezirksärzte , deren in der

Regel je einer für jedes Bezirksamt beſtellt iſt ( Verordn . v. 28 . Mai 1864 . Rgbl . Nr . 24) .

Ihre Dienſtobliegenheiten ſind in der das II . Stück der Medizinalordnung bildenden „Inſtruktion
der Bezirksärzte “ v. 21 . Juni 1806 zuſammengeſtellt , deren Inhalt übrigens nach dem heutigen

Zuſtand der Verwaltung mehrfach antiquirt iſt . Im Weſentlichen geht die Aufgabe der Bezirks⸗

ärzte dahin , die Staats⸗Bezirksverwaltung in allen medizinalpolizeilichen Angelegenheiten techniſch

zu berathen .

Dieſelben ſind in der Regel bleibend mit Staatsdienereigenſchaft , gleich den

übrigen wiſſenſchaftlich gebildeten Beamten der Staatsverwaltung , angeſtellt , beziehen eine jährliche

Normalbeſoldung von 500 fl . , die alle 5 Jahre um 100 fl. erhöht wird , und außerdem jähr⸗

lich ein Reiſe - Averſum von 120 fl. Die Medizinaltaxordnung für amtliche Verrichtungen vom

9. Mai 1867 ( Rgs . Bl . Nr . 21 ) ſetzt die Vergütungen feſt , die denſelben bei auswärtigen Amts⸗

geſchäften verabfolgt werden ( für den Tag zu 8 Stunden 5 fl. Diät und 1 fl. 30 kr . Reiſe⸗
koſtenaverſum), desgleichen die Gebühren , welche ſie in einzelnen Fällen für Amtsverrichtungen
von zahlungspflichtigen Privaten zu fordern haben . Die Forderungen , welche ſie für Geſchäfte

im Dienſte der Verwaltung wie der Rechtspflege zu machen haben , werden vom Verwaltungs⸗

Hofe geprüft und gur Zahlung auf die Amtskaſſen angewieſen . Diejenigen jedoch , deren Anſätze

auf techniſchen Vorausſetzungen beruhen , um ſowohl die Nothwendigkeit derſelben als auch die

für das Geſchäft erforderliche Zeitdauer zu bemeſſen , werden vom Bezirksamte unſerer Stelle zu

einer Vorprüfung in dieſer Richtung vorgelegt . Es ſind alle die wegen Epidemien und anſtecken⸗
den Krankheiten erwachſenden Koſtenforderungen . In gleicher Weiſe kommen ſolche Koſten, welche

auf die Staatskaſſe übernommen werden , wie für ärztliche Behandlung erkrankter Gensdarmen ,

zu unſerer Prüfung . j

Bei 59 Amtsbezirken des ganzen Landes ſind zuſammen 66 Bezirksärzte angeſtellt , weil einige
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